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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Landarbeitsgesetz 1984 geändert wird 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beehrt sich, ln 

der Anlage 25 Exemplare des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Landarbeitsgesetz 1984 geändert wird, zur gefälligen 

Kenntnisnahme zu übermitteln. 

Als Frist für die Abgabe der Stellungnahme wurde der 15. Februar 
1993 festgesetzt • 

...... ~ j"",W~~~_o.tiIo ..... M:<>,. 

Anlagen 

Für den Bundesminister: 

K 1 ein 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

r . . ~. 

285/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 1 von 34

www.parlament.gv.at



285/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original)2 von 34

www.parlament.gv.at



E n t w u r f 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Landarbeitsgesetz 1984 
geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Die im Landarbeitsgesetz 1984, BGBl.Nr. 287, für die Regelung 
des Arbeitsrechtes in der Land- und Forstwirtschaft gemäß Art. 
12 Abs. 1 Z 6 BVG aufgestellten Grundsätze, zuletzt geändert 
durch das Bundesges~tz BGBl.Nr. 472/1992, werden wie folgt 
geändert: 

1. (Grundsatzbestimmung) § 1 Abs. 4 lautet: 
,,(4) Land- und forstwirtschaftliche Angestellte sind 

Personen, die in Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
vorwiegend zur Leistung höherer oder kaufmännischer Dienste oder 
zu Kanzleiarbeiten angestellt sind." 

2. (Grundsatzbestimmung) § 10 a samt Überschrift lautet: 

"Teilzeitarbeit 
§ 10 a.(1) Teilzeitarbeit liegt vor, wenn die vereinbarte 

Wochenarbeitszeit im Durchschnitt 
1. die gesetzliche Normalarbeitszeit oder 
2. eine durch Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 

festgelegte kürzere Normalarbeitszeit oder 
3. eine durch Dienstvertrag im Betrieb üblicherweise 

allgemein festgelegte Normalarbeitszeit, die kürzer als die 
Normalarbeitszeit gemäß Z 1 oder 2 ist, 
unterschreitet. 

(2) Ausmaß und Lage der Arbeitszeit und ihre Änderung sind zu 
vereinbaren, sofern sie nicht durch Betriebsvereinbarung 
festgesetzt werden. 

(3) Abweichend von Abs. 2 kann die Lage der Arbeitszeit vom 
Dienstgeber geändert werden, wenn 

1. dies aus objektiven, in der Art der Arbeitsleistung 
gelegenen Gründen sachlich gerechtfertigt ist, 

2. dem Dienstnehmer die Lage der Arbeitszeit für die 
jeweilige Woche mindestens zwei Wochen im vorhinein mitgeteilt 
wird, 

3. berücksichtigungswürdige Interessen des Dienstnehmers 
dieser Einteilung nicht entgegenstehen und 

4. keine Vereinbarung entgegensteht. 

(4) Teilzeitbeschäftigte Dienstnehmer sind zur Arbeitsleistung 
über das vereinbarte Ausmaß (Mehrarbeit) nur insoweit 
verpflichtet, als 

1. die §§ 57 und 59, Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung oder der Dienstvertrag dies vorsehen und 

2. ein erhöhter Arbeitsbedarf vorliegt. 

Dok.Name:Entw.LAG-Pens.Ref.2/18.12.92 
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(5) Die Leistung von Mehrarbeit über das vereinbarte Ausma 
darf in den Fällen des § 61 Abs. 5 nicht verweigert werden. 

(6) Sofern in Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder in 
Dienstverträgen Ansprüche nach dem Ausmaß der Arbeitszeit 
bemessen werden, ist bei Teilzeitbeschäftigung die regelmäßi 
geleistete Mehrarbeit zu berücksichtigen, dies insbesondere ei 
der Bemessung der Sonderzahlungen. 

(7) Teilzeitbeschäftigte Dienstnehmer dürfen wegen der 
Teilzeitarbeit gegenüber vollzeitbeschäftigten Dienstnehmern 
nicht benachteiligt werden, es sei denn, sachliche Gründe 
rechtf~rtigen eine unterschiedliche Behandlung. 

(8) Die Abs. 2 bis 6 gelten nicht für Teilzeitbeschäftigun en 
gemäß §§ 26e und 105a." 

3. (Grundsatzbestimmung) Dem § 17 wird folgender Abs. 4 
angefügt: 

,,(4) Soweit durch Normen der kollektiven Rechtsgestaltun 
oder durch den Arbeitsvertrag nicht Günstigeres festgelegt ird, 
sind den teilzeitbeschäftigten Dienstnehmern Deputate in je 
Verhältnis zu gewähren, das dem Verhältnis der regelmäßig 
geleisteten Arbeitszeit zur Normalarbeitszeit im Sinne des 10a 
Abs. 1 Z 1 bis 3 entspricht." 

4.a) (Grundsatzbestimmung) § 26 Abs. 2 Z 1 lautet: 
,,1. Schwere Erkrankung von nahen Familienmitglieder 

sowie Ausfall der ständigen Betreuungsperson 
Kindes (Wahl- oder Pflegekindes)," 

4.b) (Grundsatzbestimmung) Nach § 26 Abs. 2 Z 1 wird folg 
Z 1a eingefügt: 

"la. Todesfall von nahen Familienmitgliedern," 

5. (Grundsatzbestimmung) § 26 Abs. 3 lautet: 
,,(3) über den gemäß Abs. 2 Z 1 festgelegten Zeitraum hin us 

besteht ein Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleist g 
für höchstens eine weitere Woche zur Pflege eines erkrankte 
Kindes (Wahl- oder Pflegekindes), welches das zwölfte Lebe ~jahr 
noch nicht überschritten hat. Der Dienstgeber hat gegenübe dem 
zuständigen Krankenversicherungsträger Anspruch auf Erstat 
des für den Dienstnehmer aufgewendeten Bruttoentgelts.' , 

6. (Grundsatzbestimmung) § 26 Abs. 4 lautet: 
,,(4) Ist der Anspruch auf Entgeltfortzahlung gemäß Abs. 

und Abs. 3 erschöpft, kann der Dienstnehmer abweichend von 
Abs. 1 wegen der notwendigen Pflege seines erkrankten Kind 
(Wahl- oder Pflegekindes), welches das zwölfte Lebensjahr 
nicht überschritten hat, Urlaub ohne vorherige Vereinbarun 
dem Dienstgeber antreten." 

2 Z 1 
$ 69 
$ 

och 
mit 
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7. (Grundsatzbestimmung) § 26e Abs. 1 erster Satz lautet: 
"Der Dienstnehmer, der einen Karenzurlaub oder eine 

Teilzeitbeschäftigung im ersten Lebensjahr des Kindes in 
Anspruch nimmt, kann nicht gekündigt und nur aus den im § 34 
ausdrücklich angeführten Gründen nach Zustimmung des Gerichtes 
entlassen werden." 

8. (Grundsatzbestimmung) § 26e Abs. 2 lautet: 
,,(2) Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes durch den 

männlichen Dienstnehmer im zweiten Lebensjahr des Kindes oder 
bei Teilzeitbeschäftigung im zweiten, dritten oder vierten 
Lebensjahr des Kindes kann eine Kündigung bis vier Wochen nach 
Ende des Karenzurlaubes oder der Teilzeitbeschäftigung nur nach 
vorheriger Zustimmung des Gerichtes ausgesprochen werden, wenn 
die Klage auf Zustimmung zur Kündigung nach dem Ablauf des 
ersten Lebensjahres des Kindes gestellt wurde und der 
Dienstgeber den Nachweis erbringt, daß die Kündigung durch 
Umstände, die in der Person des Dienstnehmers gelegen sind und 
die betrieblichen Interessen nachteilig berühren oder durch 
betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung-des 
Dienstnehmers entgegenstehen, begründet ist und die 
Aufrechterhaltung des Dienstverhältnisses dem Dienstgeber 
unzumutbar ist. Der Dienstnehmer kann im zweiten, dritten oder 
vierten Lebensjahr des Kindes bis vier Wochen nach Ende des 
Karenzurlaubes oder der Teilzeitbeschäftigung nur aus den im § 
34 ausdrücklich angeführten Gründen nach Zustimmung des 
Gerichtes entlassen werden." 

9. (Grundsatzbestimmung) § 26g Abs. 2 bis 4 lauten: 
,,(2) Der männliche Dienstnehmer kann bis zum Ablauf des 

vierten Lebensjahres des Kindes eine Verkürzung der Arbeitszeit 
unter den Voraussetzungen der Abs. 1, 5 und 6 in Anspruch 
nehmen, wenn kein Karenzurlaub in Anspruch genommen wird. Nimmt 
gleichzeitig auch die Mutter Teilzeitbeschäftigung in Anspruch, 
besteht der Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung nur bis zum 
Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes. 

(3) Wird nur im ersten Lebensjahr des Kindes ein Kar~nzurlaub 
in Anspruch genommen, hat der Dienstnehmer Anspruch auf 
Teilzeitbeschäftigung 

1. bis zum Ablauf d~s zweiten Lebensjahres des Kindes, 
wenn gleichzeitig auch die Mutter eine 
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nimmt oder 

2. bis zum Ablauf des dritten Lebensjahres des Kindes, 
wenn entweder nur der Vater oder beide Elternteile 
abwechselnd eine Teilzeitbeschäftigung in Anspruch 
nehmen. 

(4) Bei Annahme an Kindes Statt oder übernahme in 
unentgeltliche Pflege gelten die für die leiblichen Eltern 
geltenden Bestimmungen." 
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10. (Grundsatzbestimmung) § 26h Abs. 1 lautet: 
,,(1) Hat der Dienstgeber der Mutter, Adoptiv- oder 

Pflegemutter eine Teilzeitbeschäftigung abgelehnt und nimmt ie 
Mutter keinen Karenzurlaub für diese Zeit in Anspruch, so n 
der Dienstnehmer für diese Zeit, längstens bis zum Ablauf 
zweiten Lebensjahres des Kindes, Karenzurlaub in Anspruch 
nehmen. ' , 

11. (Grundsatzhestimmung) § 69 Abs. 1 erster Satz lautet: 
,,(1) Der Zeitpunkt des Urlaubsantrittes ist zwischen dem 

Dienstgeber und dem Dienstnehmer unter Rücksichtnahme auf di 
Erfordernisse des Betriebes und die Erholungsmöglichkeit des. 
Dienstnehmers zu vereinbaren, ausgenommen der Urlaubsantritt 
gemäß § 26 Abs. 4." 

12. (Grundsatzbestimmung) § 99 Abs. 1 lautet: 
,,(1) Dienstnehmerinnen dürfen bis zum Ablauf von acht Woc en 

nach ihrer Entbindung nicht beschäftigt werden. Bei 
Frühgeburten, Mehrlingsgeburten oder Kaiserschnittentbindun n 
beträgt diese Frist mindestens zwölf Wochen. Ist eine Verkü 
der Achtwochenfrist (§ 97 Abs. 1) vor der Entbindung 
eingetreten, so verlängert sich die Schutzfrist nach der 
Entbindung im Ausmaß dieser Verkürzung, höchstens jedoch au 16 
Wochen." 

13. (Grundsatzbestimmung) Nach § 102 wird folgender S 102 
samt überschrift eingefügt: 

"Befristete Dienstverhältnisse 
§ 102a. (1) Der Ablauf eines auf bestimmte Zeit 

abgeschlossenen Dienstverhältnisses wird von der Meldung de 
Schwangerschaft bis zum Beginn des Beschäftigungsverbotes n § 
97 Abs. 1 oder dem Beginn eines auf Dauer ausgesprochenen 
Beschäftigungsverbotes nach § 97 Abs. 2 gehemmt, es sei den, 
daß die Befristung aus sachlich gerechtfertigten Gründen er olgt 
oder gesetzlich vorgesehen ist. 

(2) Eine sachliche Rechtfertigung der Befristung liegt vo , 
wenn diese im Interesse der Dienstnehmerin liegt, oder wenn das 
Dienstverhältnis für die Dauer der Vertretung an der 
Arbeitsleistung verhinderter Dienstnehmer, zu 
Ausbildungszwecken, für die Zeit der Saison oder zur Erprob ng 
abgeschlossen wurde, wenn aufgrund der in der vorgesehenen 
Verwendung erforderlichen Qualifikation eine' längere Erprob ng 
als die gesetzliche oder kollektivvertragliehe Probezeit 
notwendig ist. 

(3) Wird der Ablauf des Dienstverhältnisses gemäß Abs. 1 
gehemmt, so besteht bei einem Beschäftigungsverbot gemäß §§ 98 
Abs. 1 und 2 und 100 Abs. 1 Anspruch auf Wochengeld gemäß d n 
Bestimmungen des ASVG." 
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14. (Grundsatzbestimmung) § 103 lautet: 
,,§ 103. Dienstnehmerinnen könnnen während der Schwangerschaft 

und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung bei 
sonstiger Rechtsunwirksamkeit nur aus den im § 34 ausdrücklich 
angeführten Gründen nach Zustimmung des Gerichtes entlassen 
werden. ' , 

15. § 104 Abs. 1 erster Satz lautet: 
,,(1) Macht die Anwendung der §§ 98, 99 Abs. 3 und 4 oder des 

§ 100 Abs. 1, soweit § 102a Abs. 3 nicht anderes bestimmt, eine 
Änderung der Beschäftigung im Betrieb erforderlich, so hat die 
Dienstnehmerin Anspruch auf ein Entgelt, das dem 
Durchschnittsverdienst gleichkommt, den sie während der letzten 
13 Wochen des Dienstverhältnisses vor dieser Änderung bezogen 
hat. ' , 

16. (Grundsatzbestimmung) Das Zitat in den §§ 104 Abs. 4 und 
222 Abs. 3 lautet: 

"S 67 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl.Nr. 400" 

17. (Grundsatzbestimmung) Im § 105 Abs. 2 wird vor dem letzten 
Satz folgender Satz eingefügt: 

"Der erste Karenzurlaub im Dienstverhältnis wird für die 
Bemessung der Kündigungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall (Unglücksfall) und das Urlaubsausmaß jedoch 
bis zum Höchstausmaß von zehn Monaten angerechnet." 

18. S 105 Abs. 5 erster Halbsatz lautet: 
,,(5) Die S§ 102, 103 uhd 106 sowie die Abs. 1 bis 4 und 6 bis 

8 sind auf Dienstnehmerinnen," 

19. (Grundsatzbestimmung) § 105a Abs. 2 lautet: 
,,(2) Die TIienstnehmerin kann eine Verkürzung der Arbeitszeit 

unter den Voraussetzungen des Abs. 1 und des § 26g Abs. 5 und 6 
bis zum Ende des vierten Lebensjahres des Kindes in Anspruch 
nehmen, wenn im ersten und zweiten Lebensjahr des Kindes kein 
Karenzurlaub in Anspruch genommen wurde. Nimmt gleichzeitig auch 
der Vater eine Teilzeitbeschäftigung im Anschluß an die Frist 
gemäß § 99 Abs. 1 in Anspruch, besteht Anspruch auf 
Teilzeitbeschäftigung nur bis zum Ablauf des zweiten 
Lebensjahres des Kindes." 

20. (Grundsatzbestimmung) Dem § 155 wird folgender Abs. 3 
angefügt: 

,,(3) Im Betriebsrat sollen Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer 
entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis vertreten sein." 
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21. (Grundsatzbestimmung) Nach § 160 Abs. 4 wird folgender 
Abs. 4a eingefügt: 

,,(4a) Bei Erstellung der Wahlvorschläge soll auf eine 
angemessene Vertretung der Dienstnehmerinnen und der 
Dienstnehmer Bedacht genommen werden." 

22.a) (Grundsatzbestimmung) § 174 Abs. 2 wird folgender Sa z 
angefügt: 

"Einem Ausschuß sollen insbesonders die Vorbereitung und 
Durchführung von Beschlüssen in den Angelegenheiten der 
Gleichbehandlung, der Frauenförderung, der Wahrnehmung der 
Interessen von Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern mit 
Familienpflichten sowie der Maßnahmen gegen sexuelle Belästi ung 
übertragen werden." 

22.b) (Grundsatzbestimmung) § 174 Abs. 3 wird folgender 
angefügt: 

"Im übrigen gilt Abs. 2 zweiter Satz." 

23. (Grundsatzbestimmung) Der bisherige Text des S 185 er ält 
die Bezeichnung ,,(1)"; dem wird folgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Im Zentralbetriebsrat sollen Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmer entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis 
vertreten sein." 

24. (Grundsatzbestimmung) § 186 Abs. 3 lautet: 
:.-~' -\. ,,(tt Be:\ Erstellung der Wahl vorschläge soll auf'" eine 

.angeme?sene Vertretung der Dienstnehmerinnen und der ... 
'Dienstnehmer, der Gruppen der Arbeiter und Angestellten und der 
einzelnen Betriebe des Unternehmens im zentralbetriebsrat 
Bedacht genommen werden." 

25. (Grundsatzbestimmung) Im § 202 Abs. 1 wird nach Z 23 
~ anstelle d~s Punktes ein Strichpunkt gesetzt und folgende Z 
.~ angefü9 t : 

,,24. Maßnahmen zum Abbau der Benachteiligung von Frauen 
(Frauenförderpläne) sowie Maßnahmen zur Berücksichtigung vo 
Famili~npflichten der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer." 

26. (Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Der bisherige T xt 
des § 239 erhält die Bezeichnung ,,(1)"; dem wird folgende 
Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Die Ausführungsgesetze der Länder zu den SS 1 Abs. 
10a, 17 Abs. 4, 26 Abs. 2 Z 1 und 1a sowie Abs. 3 und 4, 26 
Abs. 1 und 2, 26g Abs. 2 bis 4, 26h Abs. 1, 69 Abs. 1, 99 A s. 
1, 102a, 103, 104 Abs. 1 und 4, 105 Abs. 2 und 5, 155 Abs. , 
160 Abs. 4, 174 Abs. 2 und 3, 185, 186 Abs. 3, 202 Abs. 1 Z 24 
und 222 Abs. 3 sind binnen sechs Monaten nach dem der 
Kundmachung folgenden Tag zu erlassen." 
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,,27. <Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) Im Art. IrI erhält 
der bisherige Text der Abs. 1 und 2 die Bezeichnung ,,§ 1 Abs. 1 
und 2"; dem wird folgender § 2 mit überschrift angefügt: 

"Erstattungsansprüche der Dienstgeber 
für Pflegefreistellungen nach § 26 Abs. 3 

§ 2. Leistet ein Dienstgeber einem in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versicherten Dienstnehmer Entgeltfortzahlung 
aufgrund des § 26 Abs. 3, so hat ihm auf Antrag der für den 
Dienstnehmer jeweils zuständige Krankenversicherungsträger das 
dafür aufgewendete Bruttoentgelt binnen drei Monaten aus den 
allgemeinen Mitteln der Krankenversicherung zu erstatten." 
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Vor b 1 a t t 

Problem und Ziel: 

Im Rahmen der arbeitsrechtlichen Begleitmaßnahmen zur 
Pensionsreform wird eine Reihe von Gesetzen geändert. Es werden 
insbesondere Regelungen geschaffen, die die Benachteiligungen 
von Frauen gegenüber den Männern beseitigen sollen. Die 
Verbesserungen sollen auch für die Dienstnehmerinnen in der 
Land- und Forstwirtschaft Anwendung finden, wie z.B. 
Verbesserung des Mutterschutzes und der Bestimmungen über die 
Teilzeitarbeit wegen 'Geburt eines Kindes, stärkere 
Repräsentation der Frauen in Organen der betrieblichen 
Interessenvertretungen, Ausdehnung der Pflegefreistellung sowie 
Schaffung eines Benachteiligungsverbotes für 
Teilzeitbeschäftigte. 

Inhalt: 

Anpassung des Landarbeitsgesetzes an das Bundesgesetz, mit dem 
arbeitsrechtliche Begleitmaßnahmen zur Pensionsreform durch 
Änderungen im Gutsangestelltengesetz, Mutterschutzgesetz und 
Eltern-Karenzurlaubsgesetz, im Urlaubsgesetz, 
Entgeltfortzahlungsgesetz, Arbeitszeitgesetz und im 
Arbeitsverfassungsgesetz geschaffen werden. 

Alternative: 

Beibehaltung der bestehenden ungünstigeren Rechtslage für die 
Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft. 

Kosten: 
Dem Bund werden durch diese Novelle keine Kosten entstehen. 

Konformität mit EG-Recht: 

Die EG-Richtlinie über Mindestvorschriften für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten <89/654/EWG) sieht eine 
Verpflichtung des Dienstgebers vor, für schwangere Frauen und 
stillende Mütter Liegemöglichkeiten vorzusehen. Der Entwurf für 
eine EG-Anpassungs-Novelle zum LAG enthält eine entsprechende 
Bestimmung. 

Die Pflegefreistellung ist nicht Gegenstand von verbindlichen 
Rechtsvorschriften der EG. 

Im Bereich der EG gelten derzeit keine Rechtsvorschriften 
betreffend Teilzeitbeschäftigte. 

Hinsichtlich der Förderung einer stärkeren Repräsentation der 
Frauen in Organen der betrieblichen Interessenvertretungen sowie 
hinsichtlich betrieblicher Frauenförderpläne gibt es keine EG
Bestimmungen; die Gleichbehandlung von Frauen und Männern im 
Arbeitsleben ist jedoch grundsätzlich ein zentrales Anliegen der 
EG. 
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E r 1 ä u t e run 9 e n 

Allgemeiner Teil 

Durch eine Novelle zum Arbeitszeitgesetz sollen mit der 
Regelung über Mehrarbeit Mißbräuche im Zusammenhang mit 
Teilzeitbeschäftigung vermieden werden. In letzter zeit wird von 
verschiedener Seite Teilzeitarbeit als wirksame Maßnahme zur 
Entlastung des Arbeitsmarktes sowie als sinnvolle Möglichkei , 
Berufstätigkeit und Kinderbetreuung miteinander zu vereinbar n, 
propagiert. Auch das Karenzurlaubserweiterungsgesetz fördert 
durch Einführung einer geschützten Teilzeitbeschäftigung im 
zweiten bzw. auch im dritten Lebensjahr des Kindes diese 
Arbeitszeitform. 

Obwohl im Bereich des Arbeitszeitrechtes grundsätzlich 
zwischen Teilzeitbeschäftigung und Vollzeitbeschäftigung nie t 
unterschieden wird, sind in der Praxis Teilzeitbeschäftigte n 
vielen Bereichen schlechter gestellt. Häufig werden 
Vereinbarungen mit einem sehr niedrigen Arbeitszeitausmaß 
abgeschlossen, tatsächlich jedoch regelmäßig Mehrarbeit 
geleistet, wobei sich das Ausmaß dieser Mehrarbeit nach dem 
Arbeitsanfall richtet. 

Im Bereich der EG bestehen keine einschlägigen 
Rechtsvorschriften. Nach mehreren Entscheidungen des 
Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (z.B. vom 
27.6.1990, Rs. 18/89) liegt jedoch eine mittelbare 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes bereits dann vor, 
Teilzeitbeschäftigte gegenüber Vollzeitbeschäftigten 
benachteiligt werden, sofern sich herausstellt, daß prozent 
erheblich weniger Männer als Frauen teilzeitbeschäftigt Sln • 

Darüber hinaus sind im Bereich der EG überlegungen im Gan 
eine Diskriminierung von atypischen Arbeitszeitformen (dazu 
zählt auch Teilzeitbeschäftigung) grundsätzlich zu verbiete. 

Durch Novellierungen des Mutterschutzgesetzes 1979 und du 
das Karenzurlaubserweiterungsgesetz wurde den seit vielen J 
erhobenen Forderungen von verschiedensten Frauenorganisatio 
nach einer Verbesserung der Mutterschutzbestimmungen Rechnu 
getragen. Von den Frauenorganisationen wurde i~mer wieder a 
das Problem des Abschlusses befristeter Dienstverhältnisse 
hingewiesen, in deren Folge werdende Mütter Anspruch auf 
Wochengeld und Karenzurlaubsgeld verlieren. Wenngleich das 
Karenzurlaubserweiterungsgesetz, BGBI. Nr. 408/1990, diese 
Problematik in Form einer sozialversicherungsrechtlichen Lö 
weitgehend entschärft hat, bestehen nach wie vor Probleme i 
Teilbereichen. 

enn 

I 

, 

Anders als bei anderen besonders geschützten Personen ist 
derzeit die Entlassung von Schwangeren oder Dienstnehmern, ie 
Karenzurlaub oder Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen, 
nicht an eine gerichtliche Zustimmung gebunden. Der Entwurf hat 
diesen Mängeln Rechnung tragend die Entlassung an die Zusti 
des Arbeits- und Sozialgerichtes gebunden. 
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Die Teilzeitbeschäftigung wird auch im ersten Lebensjahr des 
Kindes ermöglicht und soll dann bis zum vierten Lebensjahr des 
Kindes ausgedehnt werden. 

Durch eine Novelle zum Urlaubsgesetz wurde für Arbeiter die 
Möglichkeit geschaffen, nach Ausschöpfung sämtlicher bezahlter 
Freistellungsansprüche ohne vorherige Vereinbarung mit dem 
Dienstgeber Urlaub zu nehmen. Diese Möglichkeit ist auch den 
Land- und Forstarbeitern einzuräumen. 

Durch eine Novelle .zum Arbeitsverfassungsgesetz wird der 
Benachteiligung der Frauen in der Gesellschaft, vor allem auch 
im Arbeitsleben, mit gesetzlichen Maßnahmen~ z.B. 
Zusammensetzung der betrieblichen Vertretungsorgane, 
entgegengewirkt. 

Hinsichtlich der im Entwurf enhaltenen Regelungen gibt es 
keine konkreten EG-Vorschriften. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Regelung der Grundsätze 
ergibt sich aus Art. 12 Abs. 1 Z 6 B-VG. 
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B e S 0 n der e r T eil 

Zu Z 1 (S 1 Abs. 4): 
Durch den Entfall des zeitlichen Mindestausmaßes der 

Beschäftigung wurde die Anwendbarkeit der meisten Bestimmung 
des Gutsangestelltengesetzes für alle Dienstnehmer mit 
Angestelltentätigkeiten sichergestellt. Im Landarbeitsgesetz ,ist 
daher die Abgrenzung der land- und forstwirtschaftlichen 
Angestellten anzupassen. 

Zu Z 2 (S lOa): 
Da die Regelungen über die Teilzeitarbeit nicht dem 

Dienstnehmerschutz, sondern dem Vertragsrecht zuzuordnen si 
werden die ~ntsprechenden Regelungen im Abschnitt 2 des LAG 
getroffen. 

Im LAG werden die grundsätzlich austauschbaren Begriffe 
Teilzeitarbeit (S lOa) und Teilzeitbeschäftigung (§§ 26g und 
l05a) verwendet. Bei der Begriffswahl wird aus Gründen der 
Einheitlichkeit der Begriffe im Arbeitsrecht auf die 
Terminologie des Arbeitsrechtes für den gewerblichen Bereich 
Rücksicht genommen ("Teilzeitarbeit" im Arbeitszeitgesetz b 
"Teilzeitbeschäftigung" im Mutterschutzgesetz und Eltern
Karenzurlaubsgesetz). 

~bs. 1 enthält eine Definition der Teilzeitarbeit, die 
erforderlich ist, wenn Sonderregelungen für Teilzeit getroff n 
~erden sol~en. Bezugsmaßstab der Teilzeitbeschäftigung ist d 
"Normalarbeitszeit". Diese ist entweder durch Gesetz (S 56 LAG 
und hiezu ergangene Ausführungsgesetze der Länder), durch 
Kollektivvertrag oder durch Betriebsvereinbarung festgelegt. Es 
ist denkbar, daß in Einzelfällen die betriebliche 
Normalarbeitszeit unter der gesetzlich oder kollektivvertrag ich 
festgelegten Normalarbeitszeit liegt. Es könnte der Fall sei , 
daß der Dienstgeber allgemein mit den einzelnen Dienstnehmer 1n 
Dienstverträgen eine kürzere Normalarbeitszeit vereinbart al 
Gesetz bzw. KV vorsehen und keine Betriebsvereinbarung zur 
Regelung einer kürzeren Normalarbeitszeit vorliegt. 

Liegt die vereinbarte Arbeitszeit unter diesen 
Normalarbeitszeiten, ist Teilzeitarbeit gegeben. Eine 
Normalarbeitszeit im Sinne des § lOa Abs. 1 Z 3 (durch 
Dienstvertrag allgemein verkürzte Arbeitszeit) ist nur dann 
gegeben, wenn sie mit der durch Kollektivverträge festgesetz 
(gegenüber der gesetzlichen) verkürzten Normalarbeitszeit (§ 
Abs. 1 Z 2) vergleichbar ist. Eine Normalarbeitszeit im Sin 
des S lOa Abs. 1 Z 3 wird daher bei einer im Betrieb übliche 
Arbeitszeit ab 35 Stunden anzunehmen sein. 

Zu vergleichen sind jeweils jene Zeiträume, innerhalb der 
Normalarbeitszeit bemessen wird. Das ist in der Regel die W e; 
der Durchrechnung~zeitraum kann allerdings in der Landwirtsc ft 
gemäß S 57 LAG ein Jahr betragen. 

285/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original)14 von 34

www.parlament.gv.at



- 5 -

Eine exakte Festsetzung von Ausmaß und Lage der Arbeitszeit 
(Abs. 2) ist notwendig, um es dem Dienstnehmer zu ermöglichen, 
über seine Freizeit zu disponieren. Die erstmalige Festsetzung 
hat bei Abschluß des Dienstvertrages durch Vereinbarung zu 
erfolgen. Zu vereinbaren ist grundsätzlich auch jede spätere 
Änderung des Ausmaßes und der Lage der Arbeitszeit. Eine 
Ausnahme besteht nur bezüglich der Lage der Arbeitszeit unter 
den im Abs. 3 genannten Bedingungen. 

Festsetzung bzw. Vereinbarung von Ausmaß und Lage der 
Arbeitszeit bedeutet, daß konkrete Aussagen darüber getroffen 
werden müssen, wie lange der Dienstnehmer zu arbeiten und zu 
welcher Zeit er seine Arbeit zu verrichten hat. Eine 
Vereinbarung, die dem Dienstgeber ermöglicht, das Ausmaß der 
Arbeitszeit zu variieren oder die Lage der Arbeitszeit nach 
Belieben einseitig festzusetzen, widerspricht daher dieser -
zugunsten des Dienstnehmers zwingenden - Bestimmung. 

Abs. 3 schränkt daher das Weisungsrecht des Dienstgebers in 4-
facher Hinsicht ein. Bei Änderung der Arbeitszeit durch den 
Dienstgeber müssen in jedem Fall die Interessen des 
Dienstnehmers berücksichtigt werden. Hinsichtlich der 
berücksichtigungswürdigen Interessen des Dienstnehmers gelten 
auch für den Bereich der Land- und Forstwirtschaft die zum 
Arbeitszeitgesetz in der Literatur aufgestellten Grundsätze. Bei 
kurzfristiger einseitiger Änderung der Lage der Arbeitszeit 
durch den Dienstgeber und Nichtbeschäftigung des Dienstnehmers 
während der ursprünglich vereinbarten Arbeitszeit hat der 
Dienstnehmer Anspruch auf das Entgelt, das er in der 
vereinbarten Arbeitszeit erhalten hätte (vgl. § 1155 ABGB). 

Ein Eingriff in die Freizeit des Dienstnehmers kann aber nicht 
nur durch einseitige Festlegung von Ausmaß und Lage der 
Arbeitszeit durch den Dienstgeber sondern auch dadurch erfolgen, 
daß dieser die Möglichkeit erhält, beliebig Mehrarbeit 
anzuordnen. 

Abs. 4 schränkt daher die Möglichkeit zur Anordnung von 
Mehrarbeit ein. Wie auch nach den für überstunden ~eltenden 
Grundsätzen muß zunächst eine konkrete Rechtsgrundlage den 
Dienstnehmer zur Mehrarbeit verpflichten. Mehrarbeit darf nur 
bei einem erhöhten Arbeitsbedarf geleistet werden. Diese 
Regelung zielt vor allem auf jene in der Praxis vorkommenden 
Fälle ab, in denen - aus welchen Gründen immer - ein im 
Vergleich zu den betrieblichen Notwendigkeiten zu geringes 
Arbeitsausmaß vereinbart und der Dienstnehmer auf Dauer bzw. auf 
längere Zeit zur Mehrarbeit veranlaßt wird. 

Abs. 5 entspricht der für überstunden geltenden Regelung des § 
61 Abs. 5, wonach überstunden bei aUßergewöhnlichen Umständen, 
wie drohende Wetterschläge und sonstige Elementarereignisse, 
Gefahren für das Vieh oder drohendes Verderben der Produkte 
sowie Gefährdung des Waldbestandes, nicht verweigert werden 
dürfen. 
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Durch Abs. 6 soll gesichert werden, daß regelmäßig geleist te 
Mehrstunden bei der Berechnung verschiedener Ansprüche des 
Dienstnehmers berücksichtigt werden. Dies gilt vor allem für die 
Bemessung der Sonderzahlungen (§ 16 LAG und hiezu ergangene 
Ausführungsgesetze der Länder). 

Das Benachteiligungsverbot des Abs. 7 entspricht etwa jen 
des Beschäftigungsförderungsgesetzes der BRD und gilt vor al em 
für das Entgelt, aber auch für sonstige freiwillige 
Sozialleistungen des Dienstgebers. 

Das Benachteiligungsverbot richtet sich auch an die 
Kollektivvertragsparteien. 

Durch Abs. S werden Teilzeitbeschäftigungen nach den §§ 26 
und 105a von den Bestimmungen der Abs. 2 bis 6 ausgenommen. 
diese Teilzeitbeschäftigungen ist Mehrarbeit nicht zulässig.! Sie 
würde mit der Notwendigkeit der Kindesbetreuung und u.U. mit 
finanziellen Leistungen der öffentlichen Hand (Karenzurlaubs' 
bei Teilzeitbeschäftigung) nicht im Einklang stehen. 

Zu Z 3 (§ 17 Abs. 4): § 17 Abs. 4 sieht hinsichtlich der 
Gewährung von Deputaten eine Aliquotierungsregelung für den 
vor, daß die Kollektivverträge keine günstigeren Regelungen 
vorsehen. 

Teilzeitbeschäftigte dürfen gegenüber Vollzeitbeschäftig 
bei der Inanspruchnahme von Deputaten nicht benachteiligt 
werden, auch nicht bei unteilbaren Deputaten und 
Dienstwohnungen. Es sind Regelungen vorstellbar, daß etwa 
Barlohn gekürzt wird, wenn die Teilzeitbeschäftigten das 
teilbare Deputat (z.B. die Dienstwohnung) bzw. das ganze 
teilbare Deputat in Anspruch nehmen. 

Zu Z 4a und b (§ 26 Abs. 2 Z 1 und Z la): 
In die Z 1 wurde neben der schweren Erkrankung von nahen 

Familienmitgliedern der Tatbestand, ,Ausfall der 
Betreuungsperson' , aufgenommen. Damit sind vor allem 
angesprochen, die immer wieder zu Interventionen der 
verschiedensten Interessensgruppen beim BMAS geführt haben. 
Nicht nur die Erkrankung eines nahen Angehörigen, auch die 
notwendige Betreuung eines (auch gesunden) Kindes kann nu 
einen Freistellungsanspruch begründen. War nämlich nicht da 
Kind erkrankt, sondern jene Person, die das Kind regelmäßig 
betreut hat - also die Betreuungsperson - ausgefallen (z.B. 
Spitalsaufenthalt der nicht berufstätigen Mutter), dann bes nd 
bisher für den berufstätigen Vater keine Möglichkeit zur 
Inanspruchnahme einer Pflegefreistellung. Diese immer wiede als 
soziale Härte empfundene Lücke im sozialen Netz soll nunmeh 
geschlossen werden. 

Der Todesfall von nahen Familienmitgliedern (bisher Z 1 ) wird 
als eigene Z la getrennt angeführt. Diese Umgestaltung wur 
wegen der Möglichkeit notwendig, nach Erschöpfung aller 
bezahlten Freistellungsansprüche für die Pflege erkrankter 
Familienmitglieder Urlaub zur Pflege eines erkrankten Kinde 
unter zwölf Jahren in Anspruch zu nehmen. 
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Zu Z 5 (§ 26 Abs. 3) und Z 27 (Art. 111 § 2): 
Gemäß § 16 Abs. 2 des Entwurfes zum Urlaubsgesetz soll ein 

weiterer Freistellungsanspruch zur Pflege eines Kindes bis zum 
12. Lebensjahr geschaffen werden, wenn die Möglichkeiten der 
bezahlten Freistellung ausgeschöpft sind. Diese Regelung 
betrifft vor allem Arbeiter, die keine weitergehenden 
kollektivvertraglichen Ansprüche für die Pflegefreistellung 
haben. Die Mittel für die Entgeltfortzahlung während dieses 
weiteren Zeitraumes werden dem Arbeitgeber vom zuständigen 
Krankenversicherungsträger rückerstattet. 

Das LAG kennt kein~ dem § 16 UrIG entsprechende Bestimmung. 
Die schwere Erkrankung von nahen Familienmitgliedern ist 
vielmehr als wichtiger Dienstverhinderungsgrund im § 26 Abs. 2 Z 
1 g.R. enthalten. Dennoch ist vorgesehen, auch für Land- und 
Forstarbeiter zusätzlich zum Freistellungsanspruch gemäß § 26 
Abs. 2 Z 1 g.R. eine weitere Woche Pflegefreistellung für ein 
Kind unter 12 Jahren einzuführen. 

Im Art. 111 § 2 ist eine dem § 19 des 
Entgeltfortzahlungsgesetzes entsprechende Regelung enthalten. 
Der Dienstgeber hat einen Erstattungsanspruch gegenüber dem 
zuständigen Krankenversicherungsträger und zwar in der Höhe des 
aufgewendeten Bruttoentgelts. 

Zu Z 6 (§ 26 Abs. 4): 
Sind in einem Arbeitsjahr alle bezahlten 

Freistellungsansprüche ausgeschöpft, und ergibt sich nunmehr die 
Notwendigkeit der Pflege eines erkrankten Kindes unter zwölf 
Jahren, so soll der Dienstnehmer zu diesem Zweck Urlaub nehmen 
können, ohne diesen Urlaubsantritt vorher mit dem Dienstgeber 
vereinbaren zu müssen. Allerdings kann ein solcher 
"eigenmächtig" angetretener Urlaub nur für den zeitraum der 
notwendigen Pflege in Anspruch genommen werden. Die Konsumation 
eines über diesen Zeitraum hinausgehenden Urlaubes bedarf der 
Vereinbarung. 

Zu Z 7 und 8 (§ 26e Abs. 1 und 2): 
Anders als beim Entlassungsschutz für Präsenz- und 

Zivildienstleistende ist der Entlassungsschutz für Mütter und 
Väter nach g.R. in das materielle Recht eingebaut. Das 
Dienstverhältnis bleibt zwar bei einer ungerechtfertigten 
Entlassung aufrecht, die Dienstnehmer müssen jedoch, um ihre 
Rechte geltend zu machen, die Entlassung selbst anfechten. 

Nunmehr wird vorgesehen, die Entlassung in diesem Bereich an 
die Zustimmung des Arbeits- und Sozialgerichts zu binden. 

Die Verlängerung der Teilzeitbeschäftigung bis zum vierten 
Geburtstag des Kindes bedingt eine Ausdehnung des Kündigungs
und Entlassungsschutzes bis zum 4. Geburtstag des Kindes. Bei 
Teilzeitbeschäftigung im ersten Lebensjahr des Kindes gilt der 
stärkere Kündigungsschutz des Abs. 1. 
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Zu Z 9 und 10 (§ 26g Abs. 2 bis 4 und § 26h Abs. 1): 
Die Teilzeitbeschäftigung nach dem Karenzurlaub wurde mit em 

Karenzurlaubserweiterungsgesetz geschaffen. Die 
Interessenvertretungen der Dienstnehmer haben einen 
Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung im Gesetz gefordert 
während sich die Arbeitgeber dagegen mit der Begründung 
ausgesprochen haben, daß die vorhandene Klagemöglichkeit 
ausreichend sei. Tatsächlich hat die bisher vorhandene Judik tur 
(LG Linz v. 21.1.1992, 13 Cga 203/91) festgestellt, daß für ie 
Beurteilung der sachlichen Gründe, die einer Einwilligung in die 
Teilzeitbeschäftigung entgegenstehen, der Maßstab der 
Zumutbarkeit heranzuziehen ist, sodaß auch eine geringfügige: 
Mehrbelastung des Dienstgebers für sich allein noch nicht zu 
Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung führen kann. Schrank (ZA 
1990, 189) führt hiezu aus, "daß es für den Betrieb vor all m 
auf die Organisierbarkeit und Verkraftbarkeit der Teilzeitar eit 
ankommt. Die Wahrscheinlichkeit der Organisierbarkeit dürfte mit 
der Größe typischerweise zunehmen. Was der Dienstgeber tun k nn, 
um die Interessenbeeinträchtigung möglichst gering zu halten, 
muß er auf sich nehmen. Wie der Dienstnehmer im Kündigungssc utz 
zur Schutzerhaltung änderungsbereit sein muß, wird dies hie 
auch dem Dienstgeber zuzumuten sein." 

Zu Abs. 2: 
Nunmehr soll auch im 1. Lebensjahr des Kindes 

Teilzeitbeschäftigung anstelle des Karenzurlaubes möglich s ~n. 

Nimmt nur ein Elternteil diese Teilzeitbeschäftigung in 
Anspruch, besteht der Anspruch bis zum 4. Geburtstag des Kides. 
Das gleiche gilt, wenn die Eltern nacheinander die 
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nehmen. Bei gleichzeitige 
Inanspruchnahme endet die Teilzeitbeschäftigung mit dem 2. 
Geburtstag des Kindes. 

Zu Abs. 3: 
Im wesentlichen wird das bisher geltende Recht als eine d r 

möglichen Formen der Kindesbetreuung wiedergegeben. 

Abs. 4 trifft die korrespondierenden Regelungen für 
und Pflegeväter. 

Zu § 26h Abs. 1: 
Infolge der Möglichkeit der Inanspruchnahme der 

Teilzeitbeschäftigung bereits im ersten Lebensjahr 
war die Regelung anzupassen. 

Zu Z 11 (§ 69 Abs. 1): 
Grundsätzlich ist der Urlaub zwischen Dienstgeber und 

Dienstnehmer zu vereinbaren. Eine Ausnahme davon bildet de ' 
Urlaub zur Kindesbetreuung gemäß § 26 Abs. 4. 
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Zu Z 12 (§ 99 Abs. 1): 
Gemäß §§ 97 Abs. 1 und 99 Abs. 1 dauert die Schutzfrist und 

damit der Wochengeldbezug vor und nach der Entbindung 1m 
Normalfall insgesamt 16 Wochen. Bei Frühgeburten, 
Mehrlingsgeburten und Kaiserschnittentbindungen, auch wenn sie 
zwischen der 36. und 40. Schwangerschaftswoche erfolgen, bleibt 
jedenfalls die 12-wöchige Schutzfrist nach der Entbindung 
gewahrt. Erfolgt die Geburt vor der Schutzfrist (7-Monats-Kind) 
bzw. zwischen Beginn der Schutzfrist und 4 Wochen vor dem 
voraussichtlichen Geburtstermin, verlängert sich zwar die 
Schutzfrist nach der Geburt, höchstens jedoch auf 12 Wochen. 
Dies wurde von jenen Frauen, die davon betroffen sind, als 
sozialpolitisch verfehlte Regelung empfunden, da gerade sie die 
Problemfälle darstellen, etwa im Hinblick auf ihre eigene 
angegriffene Gesundheit oder die besondere Pflegebedürftigkeit 
von extremen Frühgeburten, insbesondere wenn es sich um 
Mehrlinge handelt. Der Entwurf sieht daher nunmehr für alle 
Fälle der Verkürzung der Schutzfrist vor der Entbindung ebenso 
wie für den Normalfall eine Insgesamtdauer von 16 Wochen vor, um 
auch diese besonders gravierenden Fälle nicht schlechter zu 
behandeln als die Normalfälle. 

Zu Z 13 (§ 102a): 
Zu Abs. 1: 
Zur Umgehung des Mutterschutzes werden immer häufiger mit 

jungen Frauen befristete Dienstverträge abgeschlossen, was dazu 
führte, daß diese Frauen infolge Zeitablaufs des 
Dienstverhältnisses und Nichterlangung eines neuen 
Arbeitsplatzes bei Schwangerschaft eine Reihe von Ansprüchen 
verlieren. Um den Verlust der Ansprüche auf Wochengeld und 
Karenzurlaubsgeld zu verhindern, hat der Gesetzgeber mit dem 
Karenzurlaubserweiterungsgesetz eine 
sozialversicherungsrechtliche Lösung geschaffen. 
Dienstnehmerinnen, die mindestens 3 Monate oder 13 Wochen 
beschäftigt sind und während dieser Beschäftigung schwanger 
werden, haben Anspruch auf Wochengeld, es sei denn, sie haben 
das Arbeitsverhältnis selbst aufgekündigt, einvernehmlich gelöst 
oder sie wurden gerechtfertigt entlassen oder sind 
ungerechtfertigt ausgetreten. Bei einem Wochengeldanspruch 
erhalten sie während des Karenzurlaubes, wenn sie die 
Anwartschaft nach dem AlVG nicht erfüllen, Teilzeitbeihilfe 1n 
der Höhe des halben Karenzurlaubsgeldes. Durch diese 
Gesetzesänderung wurde das Problem der kurzfristigen 
Arbeitsverhältnisse weitgehend entschärft. 

Nunmehr wird für befristete Arbeitsverhältnisse, deren 
Befristung sachlich nicht gerechtfertigt iBt, eine 
arbeitsrechtliche Lösung getroffen, die eine Ablaufhemmung 
ähnlich wie im Falle der Hemmung des Ablaufes der 
Beschäftigungsbewilligung für Ausländerinnen vorsieht. 

Der Ablauf der Frist wird bis zum Eintritt des 
Beschäftigungsverbotes gemäß § 97 Abs. 1 (8 Wochen vor der 
Entbindung) gehemmt. In jenen Fällen, in denen ein individuelles 
Beschäftigungsverbot gemäß § 97 Abs. 2 (Gefahr für Leben oder 
Gesundheit von Mutter oder Kind) gegeben ist, endet das 
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befristete Dienstverhältnis mit der Vorlage des Zeugnisse 
Amtsarztes, wenn das Zeugnis auf die Dauer der Schwangers 
ausgestellt ist. Ist das Beschäftigungsverbot befristet -
bei Auftreten von Röteln im Betrieb oder bei starkem Erbr 
mit Gewichtsverlust zu Beginn der Schwangerschaft - wird 
Ablauf der Frist jedoch bis zum Beginn der schutzfrist ge 
97 Abs. 1 gehemmt. 

Zu Abs. 2: 

des 
haft 
etwa 
chen 
er 
äß § 

Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sind insbesond re 
folgende sachlich gerechtfertigte Befristungen denkbar: 

- zu Ausbildungszwecken (Ferialpraktikanten) 
- Saisonarbeit (für die Dauer der Saison) 
- Arbeitsspitzen 
- Karenzvertretungen 
- Vertretungen für Präsenz- und Zivildiener 
- Befristung im Interesse der Dienstnehmerin (z.B. Arbe"t 

während der Ferien) 
- zur Erprobung 

Zu Abs. 3: 
Wenn eine Befristung sachlich nicht gerechtfertigt ist, wird 

der Ablauf der Frist gehemmt und das Arbeitsverhältnis be~teht 
weiter aufrecht. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn die Ze"t der 
Erprobung gegenüber der geforderten Qualifikation (siehe bs. 2 
letzter Halbsatz) in einem unausgewogenen Verhältnis steh 
(siehe hiezu: Rainer, Kommentar zur steiermärkischen 
Landarbeitsordnung 1974, 27 ff). 

Wenn etwa mit einer Regalbetreuerin oder einer Reinigu sfrau 
in einer Genossenschaft ein befristetes Dienstverhältnis 1n der 
Dauer von z.B. drei Monaten "zur Erprobung" abgeschlosse wird, 
so liegt keine sachliche Rechtfertigung vor. Auch ein mi einer 
Blumenbinderin abgeschlossenes Dienstverhältnis "zur Erp 
in der Dauer von mehreren Monaten ist sachlich nicht 
gerechtfertigt. 

Fällt die Arbeit der Dienstnehmerin unter eln 
Beschäftigungsverbot des § 98 (z.B. schwere Arbeiten, 
gefährliche Arbeiten) oder des § 100 Abs. 1 (Verbot der 
Nachtarbeit), darf der Dienstgeber die Dienstnehmerin an ,diesem 
Arbeitsplatz nicht weiter beschäftigen. Auch wenn er kei en 
Ersatzarbeitsplatz hat, muß er den Durchschnittslohn (vg • § 104 
Abs. 1) weiter bezahlen. Um den Dienstgeber, der die 
Dienstnehmerin nur für eine bestimmte Zeit beschäftigen ollte, 
und - obwohl das Dienstverhältnis aufrecht bleibt - sie ~un 
nicht mehr beschäftigen darf, zu entlasten, sieht der Enwurf 
für diese Fälle die Leistung von Wochengeld durch die 
Sozialversicherung anstelle der Entgeltfortzahlung durch den 
Dienstgeber vor. Kann die Dienstnehmerin einzelne Arbeit n nicht 
mehr, andere aber weiter leisten, so tritt teilweises Ruen des 
Wochengeldes ein. 

Beschäftigungsverbote im Sinne des § 98 LAG sind denkb r z.B. 
bei Gärtnerinnen (Heben schwerer Salatkisten), bei 
Forstarbeiterinnen (Heben von schweren Kisten mit zu pfl nzenden 
Bäumchen). 
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Zu Z 14 (S 103): 
Anders als beim Entlassungsschutz für Mitglieder der 

Belegschaftsvertretung und Präsenz- und Zivildienstleistende ist 
der Entlassungsschutz für Mütter nach g.R. in das materielle 
Recht eingebaut. Das Dienstverhältnis bleibt zwar bei einer 
ungerechtfertigten Entlassung aufrecht, die Dienstnehmerin muß 
jedoch, um ihr Recht geltend zu machen, selbst die Entlassung 
anfechten. Diese Ungleichbehandlung ist für die betroffenen 
Frauen nicht einsichtig. 

Nunmehr wird für die Entlassung die vorhergehende gerichtliche 
Zustimmung vorgesehen. 

Zu Z 15: Die Änderung des ersten Satzes des S 104 Abs. 1 ist 
im Hinblick auf S 102a Abs. 3 erforderlich (siehe hiezu Erl. zu 
S 102a). 

Zu Z 16 (§ 104 Abs. 4 und § 222 Abs. 3): 
Es wird eine Zitatberichtigung vorgenommen. 

Zu Z 17 (§ 105 Abs. 2): 
zeiten des Präsenzdienstes werden für Ansprüche, die sich nach 

der Dauer der Dienstzeit richten, angerechnet. Diese Anrechnung 
betrifft den ordentlichen Präsenz- und Zivildienst und einige 
aUßerordentliche Präsenzdienste, wobei die Anrechnung beim 
zeitsoldaten auf 12 Monate beschränkt wurde. 

Die Ungleichbehandlung zwischen Präsenzdienern und Eltern 1m 
Karenzurlaub ist sozialpolitisch nicht gerechtfertigt. Die 
Frauenorganisationen haben daher seit vielen Jahren die 
Forderung nach Anrechnung der Karenzurlaube erhoben. 

Der Entwurf sieht daher eine Anrechnung von zehn Monaten des 
ersten Karenzurlaubes für das Urlaubsausmaß, die Dauer der 
Kündigungsfrist und die Entgeltfortzahlung im Krankheits- und 
Unglücksfall vor. 

Zu Z 18: § 105 Abs. 8 regelt den Beginn des Kündigungsschutzes 
für Adoptiv- und Pflegemütter im Falle des 
Verhinderungskarenzurlaubes und wäre daher im § 105 Abs. 5 
ebenfalls anzuführen. 

Zu Z 19 (§ 105a Abs. 2): 
Es wird auf die Erläuterungen zu § 26g Abs. 2 (Z 9) verwiesen. 

Zu Z 20, 21, 23, 24 (§§ 155 Abs. 3, 160 Abs. 4, 185 Abs. 2, 
186 Abs. 3): 

Das Betriebsverfassungsrecht geht zwar grundsätzlich davon 
aus, daß die Belegschaft auf Grund der gleichgerichteten 
Interessen der Dienstnehmer ein homogenes Gebilde ist, 
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berücksichtigt aber auch regelmäßig die Notwendigkeit der 
Vertretung auch von Gruppeninteressen (wie sie z.B. in de 
grundsätzlichen Trennung von Arbeiter- und 
Angestelltenbetriebsrat zum Ausdruck kommt). 

Bei der Schaffung überbetrieblicher 
Interessenvertretungsorgane (Zentralbetriebsrat) fordert 
das geltende Recht eine Berücksichtigung der 
Dienstnehmerstruktur im Unternehmen. 

An diese Regelungen anknüpfend soll daher für alle im L 
enthaltenen Organe der Dienstnehmerschaft die Bedachtnahm. auf 
eine entsprechende Repräsentation der Dienstnehmerinnen i 
Soll-Vorschrift vorgeschrieben werden. Da die Zusammenset 
von Betriebsrat und Zentralbetriebsrat durch Wahlen besti 
wird, soll hier die notwendige Bedachtnahme schon bei der 
Erstellung der Wahlvorschläge erfolgen. 

Zu Z 22 (S 174 Abs. 2 und 3): 
Schon das geltende Recht sieht die Möglichkeit vor, da der 

Betriebsrat in Einzelfällen oder generell für bestimmte 
legenheiten Ausschüsse zur Vorbereitung und Durchführung 
Beschlüssen einsetzt. 

Um die Bedeutung der Gleichbehandlung der Frauen, der 
nehmung der Interessen von Dienstnehmerinnen und Dienstn 
mit Familienpflichten und der Bekämpfung der sexuellen 
Belästigung am Arbeitsplatz herauszustreichen, werden di se im § 
174 beispielsweise angeführt. 

Zu Z 25 (S 202 Abs. 1): 
Es wird ein neuer Tatbestand einer fakultativen Betrie sver

einbarung geschaffen, der einerseits Frauenförderpläne, Iso 
z.B. Maßnahmen zur Förderung des innerbetrieblichen Aufs ieges 
von Frauen oder zur Schulung und Höherqualifizierung von ,Frauen, 
andererseits aber Maßnahmen für alle Dienstnehmer mit 
Familienpflichten (z.B. eine besondere Arbeitszeitregelu g) 
ermöglichen soll. 
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Entwurf 

Die im Landarbeitageaetz 1984. BGBl.Nr. 287. für die Regelung 
dea Arbeitarechtea in der Land- und Foratwirtachaft gemäß Art. 
12 Aba. 1 Z 6 BVG aufgeatellten Grund.ätze. auletzt geändert 
durch daa Bunde.geaeta 8GBl.Rr. 472/1992. werden wie folgt 
geändert: 

1. (Grundaatzbeatimmung) S 1 Aba. 4 lautet: 
•• (4) Land- und forstwirtschaftliche Ange.tellte .ind 

Per.onen. die in Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
vorwiegend zur Leistung höherer oder kaufmänniscber Dienate oder 
zu Kanzleiarbeiten ange.tellt sind." 

2. (Grundsatzbestimmung) S 10 a samt Uberschrift lautet: 

.,Teilzeitarbeit 
S 10 a.(I) Teilzeitarbeit liegt vor, wenn die vereinbarte 

wochenarbeitszeit im Durchschnitt 
1. die gesetzliche Normalarbeit.zeit oder 
2. eine durch Normen der kollektiven Reehtagestaltung 

festgelegte kürzere Normalarbeitszeit oder . 
3. eine durch Dienstvertrag im Betrieb üblicherweise 

allgemein festgelegte Normalarbeitszeit, die kürzer als die 
NormaJarbeitszeit gemäß Z 1 oder 2 ist. 
unterschreitet. 

(2) Ausmaß und Lage der Arbeitszeit und ihre Änderung sind zu 
vereinbaren, sofern sie nicht durch Betrieb8vereinbarung 
festgesetzt werden. 

(3) Abweichend von Abs. 2 kann die Lage der Arbeitszeit vom 
Dienstgeber geändert werden, wenn 

1. dies aus objektiven, in der Art der ArbeitMlelstung 
gelegenen Grunden sachlich gerechtfertigt ist. 

2. dem Dienstnehmer die Lage der Arbeitszeit Cijr die 
jeweilige Woche mindestens zwei Wochen im vorhinein mitgp.t~ilt wird. 

3. berucksichtigungswurdige Interessen des DienstnehmprR 
dieser Einteilung nicht entgegenstehen und 

4. keine Vereinbarung entgegenRteht. 

(4' Teilzeitheschäftigte Dienstnehmer sind Z4r ArheilNlpiNtung 
über das vereinbarte Ausmaß (Mehrar'beil' nur in~owei t 
verpflichtet. als 

1. di~ SS 57 und 59. Norm~n der kollektiven 
RprhtR'lPHt.altung odt'r der Dienstvertrag dies vors<?h!'n lind 

2. ein prhdht~r Arbeitsbt'darf vorlipqt. 

Uok. Ndm~: ~;nt.w. I,Ati-Pt'ns .1(,,( .,!.1 LI!. J .!. 4,! 

/, -
gel tendes Recht' 

f ~ (4) Land- und fomwin.sc:haftJiche Angestellte 
sind Penonen. die in Betrieben der Land- und 
FontwirtschaEt vorwiegend zur Leirning höherer 
oder kaufmlnnischer. Oienne oder zu KanzJeiu
beiten angestellt sind,· wenn di.e ve~e!.n"~ oder 
uLSlchlich geleistete Arbeitszeit bezogen auE den 
Monat mindestens ein Fannel des · •• JEaChen der 
durch Gesetz oder KoUektivvenng vo",esehenen 
wöchentlichen Normalarbeitszeit betr1gt. 

285/M
E

 X
V

III. G
P - M

ündliche A
nfrage (gescanntes O

riginal)
23 von 34

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



L 

Entwurf 

(5) Die Leistung von Mehrarbeit über das vereinbarte Ausmaß 
darf in den Fällen des. 5 61 Abs. 5 nicht verweigert werden. 

(6) sofern in Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder in 
Dienstverträgen Ansprüche nach dem Ausmaß der Arbeitszeit 
bemessen werden, ist bei Teilzeitbeschäftigung die regelmäßig 
geleistete Mehrarbeit zu berücksichtigen, dies insbesondere bei 
der Bemessung der sonderzahlungen. 

(7' Teilaeitbeschäftigte Dienstnehmer dürfen wegen der 
Teilaeitarbeit gegenüber vollaeltbe.chäftigten Dienstnehmern 
nicht benachteiligt werden, e •• ei denn, sachliche GrUnde 
rechtfertigen eine unterschiedliche Behandlung. 

(8' Die Ab •• 2 bis 6 gelten nicht für Teilzeitbeschäftigungen 

gemäß 55 26e und 105a." ____ 0._ 

3. (Grundsatzbestimmung) Dem 5 17 wird folgender Abs. 4 

angefügt: .,(4) soweit durch Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 
oder durch den Arbeitsvertrag nicht Günstigeres festgelegt wird, 
sind den teilzeitbeschäftigten Dienstnehmern Deputate in jenem 
Verhältnis zu gewähren, das dem Verhältnis der regelmäßig 
geleisteten Arbeitszeit zur Normalarbeitszeit im Sinne des S 10a 
Abs. 1 Z 1 bis 3 entspricht." 

4.a) (Grundsatzbestimmung) 5 26 Abs. 2 z 1 lautet: 
,,1. Schwere Erkrankung von nahen Familienmitgliedern 

sowie Ausfall der ständigen Betreuungsperson des 
Kindes (Wahl- oder Pflegekindes)." 

4.b) (Grundsatzbestimmung) Nach 5 26 Abs. 2 Z 1 wird folgende 

Z 1a eingefügt: "la. Todes(all von nahen Familienmitgliedern." 

5. (Grundsatzbestimmung) 5 26 Abs. 3 lautet: 
.,(3) Uber den gemäß Abs. 2 Z 1 festgelegten Zeitraum hinaus 

besteht ein Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung 
für höchstens eine weitere Woche zur Pflege eines erkrankten 
Kindes IWahl- oder pflegekindes). welches das zwölfte Lebensjahr 
noch nicht überschritten hat. Der Dienstgeber hat yeyenüber dem 
zuständiyen Krankenversicherungsträger Anspruch auf Erst~tt'lny 

.. den Dienstnehmer au (gewendeten Bruttoentyelts.', 

6. IGrundsatzbestimmung) S 26 Abs. 4 l~utet: 
.. (4) 1st der Anspruch auf Entgelt,fort7.ahluny yem;tB Abs. 2 Z 1 

und Abs. 3 erschöpft. kann der Dienstnehmer abweichend von S 69 
Abs. 1 wpgen der notwendigen pflege 8ein~8 erkrankten Kindps 
(Wahl- ode I' pfleyekin,h·s). we}t-hfOH ditB 1.wülfte LebenHj~hl' n(lch 
nichl ii1, .. rschritt.en hat. Urlauh ohne vUI·h"rige VerfOinh"runy mil 
,Ipm Oi .. nsty,.ber .tnt r .. tf'n. ' , 

geltendes Recht 
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Entwurf 

7. (Grundsatzbestimmung) S 26e Abs. 1 erster Satz lautet: 
"Der Dienstnehmer, der einen Karenzurlaub oder eirt~ 

Teilzeitbeschäftigung im ersten Lebensjahr des Kindes in 
Anspruch nimmt, kann nicht gekündigt und nur aus den im 5 34 
ausdrücklich angeführten Gründen nach Zustimmung des Gerichtes 
entlassen werden." 

8. (Grundsatzbestimmungl 5 26e Abs. 2 lautet: 
,,(21 Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaube. durch den 

männlichen Dienstnehmer im zweiten Lebensjahr des Kindes oder 
bei Teilzeitbeschäftigung im zweiten, dritten oder vierten 
Lebensjahr des Kindes kann eine Kündigung bis vier Wochen nach 
Ende des Karenzurlaubes oder der Teilzeitbeschäftigung nur nach 
vorheriger Zustimmung des ~richtes ausgesprochen werden, wenn 
die Klage auf Zustimmung zur Kündigung nach dem Ablauf des 
ersten Lebensjahres des Kindes gestellt wurde und det 
Dienstgeber den Nachweis erbringt, daß die Kündigung durch 
Umstände, die in der Person des Dienstnehmers gelegen sind und 
die betrieblichen Interessen nachteilig berühren oder durch 
betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des 
Dienstnehmers entgegenstehen, begründet ist und die 
Aufrechterhaltung des Dienstverhältnisses dem Dienstgeber 
unzumutbar ist. Der Dienstnehmer kann im zweiten. dritten oder 
vierten Leben",',-)!"!'" des Kindes bis vier Wochen nach Ende des 
Karenzu%l.ub~~ J~e~ ~~r T~ilzeitbeach~ftigung nur aus den im S 
34 ausdrl.ickl iC)""-"J.ei uhrten GrÜllClen nd"1 Zustimmung des 
Gerichtes entlassen werden." 

\ 

geltendes Recht 

S Z' e. (I) Der Dienstnehmer. der einen Karenz
urlaub in Anspruch nimme. kann nicht cekOnd~ 
und nur auS den im S 34 ausdrackJich Incefahnen 
Granden entlassen werden. . 

.. (2) Bei tna"1pruchnahme eines Karenzurfaubes 
durch den mllnnlichen Diennnehmer im zweiten 
Lebensjahr des Kindes oder bei Teilzeit~schlfti
gune im zweiten oder dritten Le~nsilhr des Kindes 
kann eine Kandigung bis vier Wochen nach Ende 
des K.a..rc:nzurlaubcs nur nach vorheriger Zustim· 
mune des Gerichtes ausgesprochen werden, wenn 
die Klage auf Zustimmung zur Kandigunc nach 
dem Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes 
ceSlellt wurde und der Dien",ebcr dea Nachweis 
erbringt, daS die KQndicung durch Uautlnde, die 
in der PCtSOn des Dicnsuachmecs ,dqca siacI und 

die bcuicbIichca In&erasca aachlCilic baohtc .. 
odcr durch bcuicbliche Erfocdcmissc, die einer· 
Weiterbcscblfücunc des DiclUUlChmcrs CDtCCCCG
sechen. bqronda in und die Aufrcchrcrhaltuac dCI 
DicnstVetbllcnisscs dem DicftSC&Cbec uazuaautbar 
ist. Der Dicnnnduncr Iwua im &wäcca I..cbcujalv 
des Kindes bis Yicc 'Wochen aada EAdc des; 
Karenzurbubes Dur aus dca im S 34 .usdnIckIich 
ancefohnc .. GraackA cacbuca wcrdCD.. 
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Entwurf 
t, -

9. (Grundsatzbestimmungl S 26g Abs. 2 bis 4 lauten: 
•• (21 Der männliche Dienstnehmer kann bis zum Ablauf des 

vierten Lebensjahres des Kindes eine Verkürzung der Arbeitszeit 
unter den Voraussetzungen der Abs. 1. 5 und 6 in Anspruch 
nehmen. wenn kein Karenzurlaub in Anspruch genommen wird. Nimmt 
gleichzeitig auch die Mutter Teilzeitbeschäftigung in Anspruch. 
besteht der Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung nur bis zum 
Ablauf des zweiten Lebensjahres des Kindes. 

1)1 Wird nur im ersten Lebensjahr des Kindes ein Karen7.urlauh 
in Allspruch genommen. hat der Dienstnehmer An~pruch auf 
Teilzeitbeschäftigung 1. bis zum Ahlauf des zweiten Lebensjahres des Kindes. 

wenn gleichzeitig auch die Mutter eine 
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch nim",t mlpr 

2. bis zum Ablauf deli dritten t.ebensj .. hreH deli Kind"H. 
wenn e"twerl .. r "U'" der v .. l. ... r oder heide F.lt .. rnt .. il ... 
<tbw.,,:hHf'lnrl ~inf' Teilzeitb'!Hl"h:iftigun9 in AnHpr" .. h 

nehmen. 

(4) Bei Ann"hm.· iill Klndps st .. tt.l ocl .. ,· Obernahme in 
u" .. n

l
9 .. \llir:h .. Pfl.>,!", <Jelten die für .iie I .. ihlieh.·" F.lt",·n 

<Je I lend .. n R .. st imm'''''J''II ••• 

10. (Grundsatzbestimmung) S 26h Abs. 1 lautet: 
•• 111 Hat der Dienstgeber der Mutter. Adoptiv- oder' 

pflegemutter eine Teilzeitbeschäftigung abgelehnt und nimmt die 
Mutter keihen r.al=enznrlaub für diese Zeit in Anspruch. so kann 
der Dienstnehmer för dieee Zelt. Ilnglten! b~ •.• " A~l.uf deR 
zweiten Lebensjahres des Kindes. KarenzurlauD 1n Anspruch 

nehmen.' • 

geltendes Recht 

r7bJ.(Z) Der mJnnIidae Oicnnnchmcr ban im 
ZW'c*D Lcbcasiahrdes Kindes eiae VerkOrzunc der 
Albciuz.eit uacec dea Vorausscuuncc:a der Abs. I, S 
uad 6 ia AaspnIda acIunen. ~ iia zweiten 
Lcbeasjahr des JGadcs Ic.eia Katenzudaub in 
AAsprvch ccaoa-ea .ud und 

1. ~ ciacaa EkaacciJ bis zum Ablauf des cmen 
Lcbcosjabn:s des Kindes ein Kareazurtaub in 
AaspnIda ccaocacaea wurde oder 

2. die Muccec wqaa sclbsdadicer ErwerbRluc
bit im emca Lcbeasjahr da Kindes keineft 
AasprucD auf 1tucazurlaub hat. jedoch 
iafoIcc Erwabsdüclceit im &wätea Lebens
jahrdcs Kindes an seiner Becmaunc ycrhindcn 
äse. 

(l) Haben die Ebern wlhread des zweiten 
Lebensjahres des Kindes eine Teiluitbeschlfticunc 
nichc ClcichzeiüC in Anspruch CenGmmeft, so kann 
der Valer eine Tciluicbeschlfücunc auch fOr das 
dräue Lebensjahr des Kindes in Anspnlch nehmen. 

(4) Bei Annahme an Kindes Suet oder Ober. 
nahme in' unencceldic:hc Pncce kOnnen fOr die 
Inanspnlchnahme der Teil&eitbcschlfcicunc dle 
Voraussec&uncen des Abs. Z Z I oder 2 entfallen. 

"S %6 b. (I) Hac da J>icnscccber der Mutter eine 
TeiluitbcschlfüpnC abcdchnt und niman: die 
Mutcu keinen K.uawubub far das zweite 
Lebcnsjahc des Kindes in ~ so Iwaa der 
Bien.a ...... (Qr 4i .. Zcir X,rnnd,. bis zum 
Ablauf des zwcifea taaasJtIua des lGada ia 
Anspruch nehmen. 
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Entwurf 

l ,J 

11. (Grundaatabeatimmung' S 69 Aba. 1 erater Sata lautet I 
,,(I' Der Zeitpunkt des Urlaubsantritte. i.t awl.ehen de. 

Dien.tgeber und dca Dienatnehaer unter RUckalchtnah .. auf die 
Erforderni •• e dea Betriebe. und die Erholungsmöglic~keit de~ 
Dien.tnehmera au vereinbaren, au.genommen der Url.u~a.trit~ 
gemäß S 26 Ab.. "." :, 

12. (Grundaatabestimmung' S 99 Abs. 1 lautet: 
,,(I' Dienstnehmerinnen dürfen bis zum Ablauf von acht Wochen 

nach ihrer Entbindung nicht beschäftigt werden. B,i • 
Frühgeburten, Mehrlingsgeburten oder Kaiserschftit\e~bindun~n 
beträgt diese Frist mindestens zwölf Wochen. Ist 4ipe Verkqrzung 
der Achtwochenfrist (5 97 Ab •• 1) vor der Entbindung 
eingetreten, so verlängert sich die Schutzfrist nach deT , 
Entbindung im Ausmaß dieser Verkürzung, höchstens jedoch aut 16 
Wochen." ~ 

13. (Grundsatzbestimmung' Nach S 102 wird folgeoder S 102a 
samt Uberschrift eingefügt: 

"Befristete Dienstverhältnisse 
5 102a. (1) Der Ablauf eines auf bestimmte Zeit 

abgeBchloBsenen Dienstverhältnisses wird von der Meldung der 
Schwangerschaft bis zum 8eginn des Beschäftigungsverbotes n~~h 5 
97 Abs. 1 oder dem Beginn eines auf Dauer ausgesprochenen 
Beschäftigungsverbotes nach 5 97 Abs. 2 gehemmt, '.·Mei den~. 
daß die Befristung aus sachlich gerechtfertigten 'r~nden erfolgt 
oder gesetzlich vorgesehen ist. ' 

(2) Eine sachliche Rechtfertigung d~r Befristung liegt va" 
wenn diese im Interesse der Dienstnehmer in liegt, oder w~nn das 
Dienstverhältnis für die Dauer der Verlretung an de, 
Arbeitsleistung verhinderter Dienstnehmer, 7.U 

Ausbildungszwecken, für die Zeit der Saison oder ~ur Erprobung 
abgeschlossen wurde, wenn aufgrund deI' in der vOrv",_hfmen 
Verwendung erforderlichen Qualifikation eine länger~ Erpro~~g 
als die gesetzliche oder kollektivvertragliehe Protrzeit. 
notwendig ist. ; 

l 
(]) Wird der Ablauf deB Dienst.verhältnisHes gemäß Abs. 

gehemmt. so beBteht bei einem Reschäft igungHV.,rho\. \/,emljR 55 98 
AbM. 1 lind 2 und 100 Abs. 1 Ansprueh auf Wochengeld <jell'liill d~n 
RpRt.immungen des ASVG.'· 

.; 

~ 
"1 

4_ 

t t 

, 

t~ 'i 
~ 

{ .j 
~~ 

'. ,t,. 
\ 
'C , 

{ ,-

i , . ~ -.' 
j I 

geltendes Recht 

S ". (I) Ocr Zäcpunb des UdaUbWluittcs ist 
zwischcn dcm Dicaftccbc:r ud dem Diaü1nchmcr 
uncu RocksichcnaJuDc auf die Ed'ocdcmissc des 
Betricbes und die ~t des 
Di:nnnchniers zu ftt'CÜa1n.tea.. 

S". (I)-l>ic~~ft' darfen bis %UIn 

Ablauf yoo acht ~oc:hea .-.ach ihrer Entb~.d~a' 
nicht ~ wcnJea..' Nach frGLCcb'Wü:ri, 
Mchdincsicb4.anen . Oder KaiseriduüttcntbU1d'in-. 
cca ~~R sidi diese frisi ;,,,( iw'61f Wocheä.· 
Ist .•. V~.J.ft.:...·_- ~ Adi~.nlnn Yof dU ~ ...... _---.;;. .. . 
EndMacf" . so..:,,~--- sich die acht:' . uac~ ...... ~ ... ~.. . 
~. Sc.huuftia nada ~. ~dHndunc im A",-. 
mal dicsu V~ ~.jedoch ~is ;~~ 
Dauer ~ zwoIE 'W~ I 
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Entwurf' 

14. (Grundsatzbestimmun9) 5 103 lautet: ,,5 103. Dienstnehmerinnen könnnen während der schwÄngerschaft 
und bis zum Ablauf von vier Honaten nach der Entbindung bei 
sonstiger Rechtsunwirksamkeit nur aus den im 5 34 ausdrücklich 
angeführten Gründen nach zustimmung des Gerichtes entlassen 

werden." 

15. 5 104 Abs. 1 erster Satz lautet I 
,,(1' Macht die Anwendung der SS 98, 99 Abs. 3 und 4 oder des 

S 100 Abs. 1, soweit S 102a Abs. 3 nicht anderes besti .. t, eine 
~nderung der Beschäftigung ia Betrieb erforderlich, so hat die 
Dienstnehmerin Anspruch auf ein Entgelt, das dea 
ourchschnittsverdienst gleichkomat, den sie während der letzten 
13 Wochen des Dienstverhältnisses vor dieser ~nderung bezogen 

hat." 

16. (Grundsatzbestimmung' Das Zitat in den 5S 104 Abs. 4 und 

222 Abs. 3 lautet: "S 67 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl.Nr. 400" 

geltendes Recht 

S 10J. Dienstnchmerinncn konnen wshrend der 
Schwangerschaft und bis ~um Ablauf von yier 
Monaten nach der Entbindung bei sonstiger 
Rechuunwirksamkcit nur aus den im S 34 aus
drücklich angefohnen Granden endassen werden. 

S 104. (I) Macht die Anwendung der SS 98. 99 
Abs.3 und 4 oder des S 100 Abs. I eine Änderung 
der Bcschsfügung im Bcuicb erforderlich. so hat 
die DicnscnchmeM Anspruch auf ein Enteeie. du 
dem DurchschnittsYcrdictut gleichkomme. den sie 
wshrcnd..dcr lcaun I) Wochen des DicnstvemSlt-
nisscs ~ dieser ~ ~cn hat. 

- -_. ---------~A (I\!.) Die Dienstnehmerin behslt den Anspruch auf 
sonstige, insbesondere einmalige BezOge im Sinne 
des S 67 Abs. 1 'des Einkommensteuergeseues 
1972, BGBI. Nr. HO. in den Kalenderjahren, in 

welche Zeiten des Bezuges von Wochengeld nach 
dem ASVG fallen, in dem Ausmaß, das dem Teil 
des Kalenderjahres enupricht. in den keine derarti-

gen Zeiten fallen. 
. _._-

~ Ü2.(3) Der Dicnstftehmer bchllt in Kalenderjahren, 
in die Zeiten einer Bildungsfreincllung gemlß 
Abs. 1 fallen, dea Anspruch auf sonstige, insbeson
dere einmalige Bezage im Sinne des S 67 Abs. 1 des 
EinkommcnncucrcesctUs 1972. 8GBI. Nr. 440, in 
dem Ausmaß, du dem um die Dauer der Badungs
freisteIlung verkanten Kalenderjahr enupricht. 
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Entwurf 

17. IGrundsatzbestimmung) Im S 105 Abs. 2 wird vor dem letzten 
Satz folgender Satz eingefügt: 

"Der erste Karenzurlaub im Dienstverhältnis wird für die 
Bemessung der Kündigungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall (Unglücksfall) und das Urlaubsau8maß jedoch 
bi8 zum Höchatauamaß von zehn Honaten angerechnet." 

IB. S 105 Ab&. 5 er8ter Halbsatz lautet: 
,.IS) Die SS 102. 103 und 106 sowie die Aba. 1 bis 4 und 6 bis 

8 sind auf Dienstnehmerinnen," 

19. (Grundsatzbestimmung) S 105a Abs. 2 lautet: 
,,(2) Die Dienstnehmerin kann eine Verkürzung der Arbeitszeit 

unter den Voraussetzungen des Abs. 1 und des S 26g Abs. 5 und 6 
his ~um End~ des vierten Lebensjahres des Kindes in Anspruch 
"~hmen, wenn im ersten und zweiten Lebensjahr des Kindes kein 
}(arenzurlaub in Anspruch genommen wurde. Nimml gleichzt~itig auch 
d .. r Vater .. !ine Teilzeitbeschäftigung im Anschluß an diE' Frist 
g~mäß S 99 Abs. 1 in Anspruch, besteht Ansprueh auf 
T@ilzeitbeschäftigung nur bis zum Ahlauf des zweiten 
Lebensjahr~K des I\indes." 

20. IGrumhtatzbestimmungl Dem S 155 wird folgt!nder Ab .... 3 
angefugt. : 

.,(1) 1m n~, ripbKrat Rollen Dienstnehmerinnen und DienKtnehmpr 
~n~Hprt!chpnd ihrem zahlenm~ßigen V~rh~ltniK vertreten KRin." 

geltendes Recht 

(1(0 r. (ZrUle Ulenstnehmerin behJlt den Anspruch auf 
----- sonstige, insbesondere einmalige BezOge im Sinne 

r-rtr des S 67 Abs. 1 des" ~i""' •• ''''lelle~e"ett:eJ-
1f t:::.~ ~ ..,,-nj B6BI. tk • .." in den Kalenderjahren, in 

/J qgg welche Zeiten eines Karenzurlaubes nach Alu. I 
r.. rl ,\fallen, in dem Ausmaß, das dem Teil des Kalender
\.. Mtll M. '51, g~Jjahres entspricht, in den keine derartigen Zeiten 

fallen. Für die Dienstnehmerin gOnstigere Regelun
gen werden dadurch nicht beruhn. Soweit nicht 
anderes vereinban ist, bleibt die Zeit des Karenzur-

. laubes bl'i Rechtsanspruchen der Dienstnehmerin, 
die sich nach der Dauer der Diensueit richten, 
außer ·Betracht. Die Zeit eines gemJß Abs. I 
gewlhnen Kan:nzurlaubes ist auf die Dauer der 
L:hneit nicht anzurechnen . 

. ----".,---
.,(S) Die U 102, 10) und 106 sowie die Abs. I bis 

of, 6 und 7 sind auf Dienstnehmerinnen. 

(2) Die Dienstnehmerin kann im zweiten Lebensjahr des 
Kindes eine Verkürzung der Arbeitszeit unter den Voraussetzun
gen des Abs. 1 und des § 26g Abs. 5 ;.;nd {; in Anspruch nehmen, 
wenn Im ersten Lebensjahr des Kindes ein Karenzurlaub In 
Anspruch genommen wurde und im zweiten Lebensjahr des 
Kindes kein Karenzurlaub In Anspruch genommen wird. . . 
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Entwurf 

21. IGrundsatzbestimmung ) Nach S 160 Abs. 4 wird folgender 
Abs. 4a eingefügt:· .-

,,14a) Bei Erstellung der Wahlvorschläge soll auf eine 
angemessene Vertretung der Dien.tnehmerinnen und der 
Dienstnehmer Bedacht geno_en werden." 

,~ 

22.a) IGrundsatzbestimmung ) S 174 Abs. 2 wird folgender Satz 

angefügt: "Einem Ausschuß sollen insbesonders die Vorbereitung und 
DurchfUhrung von BeschlUssen in d~n AngeJegenheiten der Gleichbeh~ndlung, der Frauenförderung, der Wahrnehmung der 
Interessen von DienstnebDerinnen und Dienstnehmern mit 
Familienpflichten sowie der Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung 

Ubertragen werden." 
22.b) IGrundsatzbestimmung ) S 174 Abs. 3 wird folgender Satz 

angefügt: "Im übrigen gilt Abs. 2 zweiter satz." 

23. IGrundsatzbestimmung) Der bisherige Text des S 185 erhält 
die Bezeichnung ,,(1)"/ dem wird folgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Im zentralbetriebsrat sollen Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmer entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis 

vertreten sein." 

24. IGrundsatzbestimmung) S 186 Abs. 3 lautet: 
,,(3) Bei Erstellung der Wahlvorschläge soll auf eine 

angemessene Vertretung der Dienstnehmerinnen und der 
Dienstnehmer, der Gruppen der Arbeiter und Angestellten und der 
einzelnen Betriebe des Unternehmens im zentralbetriebsrat 
Bedacht genommen werden." 

25. (Grundsatzbestimmung) Im S 202 Abs. 1 wird nach Z 23 
anstelle des punktes ein Strichpunkt gesetzt und folgende Z 24 

angefügt: ,,24. Maßnahmen zum Abbau der Benachteiligung von Frdu~n 
(Frauenförderpläne) sowie Maßnahmen zur RerilckHichtiyun'J von 
Famlli~nprlichten der Dienatnehmerinnen und DienHtnehmer.·· 

26. (Unmittelbar anwendbareR Bundesrecht) Der biKhprig~ TpxL 
es ._~ "'Je dip Bezeil'hOllng ~"Il)"; dem wird f(JI\l~nd~" 

AbK. 2 angeCüg1:: ,,(2) Die Ausrilhrungs'l~aetze der Länder zu den S5 1 ~bs. 4. 
10a. 17 Aba. 4. 26 Ahs. 2 Z 1 und la sowie "bs. 3 IIn'\ 4. 26e 
Aba. 1 und 2. 26g AbH. 2 bis 4. 26h Aha. 1, 69 AhM. 1. qq AhM. 
t. 102 ... 1U3, 104 Aba. 1 und 4. 10') Aba. 2 und 5. 155 1\11",. 1. 
IhO Abs. 4. 174 ~hs. 2 und 3. IB'l. 186 Ah",. 3, 202 AhK. I '/. 24 
und 222 AbM. 3 sind hinnen !'Ip"'hH ~ltln.Jten 1I •.• ch d .. m ,I.,.· 
KII,,,ln ... .,'''.119 ro)'J ... "lp" T'-.'J 7,U .. '·I.H' ..... n.·· 

geltendes Recht 

j1 ~ ~ . (2) Der Betriebsrat k.a~n im Ei~%elfalle die V or
bereitung und Durchfohrung seiner Beschlüsse 
einem Ausschuß Obertragen. 

(3) Der Betriebsrat Iwln in der Geschlfuord
nung einem Ausschuß in bestimmten Angelegenhei
ten die Vorbereitung und Durchführung seiner 
Beschlosse "Übertragen. 

\ (tG . (3) Bei EnteUunc der WahIYonchlSCe soU auf 
eine angemessene VelU'ClUftC der Gruppen der 
lubCicu und JulcuteUten und 41« ciAulnen 
Iecriebe des Unccrnduncns im Zcntralbetricbsrat 
Bedache ge~mlllCQ werden. 
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Entwurf 
i. -, . ;t ··~lS 

,,27. IUnmittelbar anwendbare8 Bunde8rechtl IM Art. III'erhält 
der bi8herige Text der Abs. 1 und 2 die Bezeichnung ~;S 1 ~bs, 1 
und 2"; dem wird folgender S 2 mit Uber8chrift angefügt: 

"Erstattung8ansprüche der Dien8tge~r 
für Pflegefrei8tellungen nach S ~6 ~b" 3 

S 2. Lei8tet ein Dien8tgeber einem in der gesetzlichen 
Krankenver8icherung ver8icherten Dienstnehmer Entgeltfortzahlung 
aufgrund des S 26 Ab8. 3, 80 hat ihm auf Antrag der für den 
Dien8tnehmer j~weil. auatlndige Krankenveraicheru.'8träger.da8 
dafür aufgewendete Bruttoentg'!!lt binne'\ drei. Mona"n aua den 
allge .. 1nen Mitteln der Krankenver8icherung au er.tatten.-

".; 

l,;'" 
• 

-,------
t 

geltendes Recht 

, 

.1 

, 
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